
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 18. Mai 2020 findet um 19:00 Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates als 
Videokonferenz statt.  
 

  
 
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

  
1. Einwohnerfragestunde 

 
2. Bauanträge 

 
a) Teilabbruch Ökonomie , Sanierung  und Umbau Wohngebäude 
   Flst.-Nrn. 1122 und 1122/1, Bühlweg 9 
 

 b) Neubau einer Wohnhaussiedlung aus 5 Reihenhäusern und einem  
     Doppelhaus    
     (vereinfachtes Verfahren) 

 
3. Dritte Änderung des Bebauungsplans Allmendgrün 

Abwägung der eingegangen Stellungnahmen im Rahmen der Offenlage 
 

4. Auftragsvergabe zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten  
 

5. Ortskernerneuerung: Auswahl Stelen für Kirchplatz 
 

6. Ortskernerneuerung: Auftragsvergabe Beleuchtung 
 

7. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

8. Verschiedenes / Mitteilungen   
                 

9. Wünsche und Anträge 
 

 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  

 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 
 
 
 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
18. Mai 2020 

bearbeitet von: 
Lena Walter 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2a 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr.  06/2020 
 
 
Bauvorhaben: Teilabbruch Ökonomie, Sanierung und Umbau Wohngebäude 
     
 
 
Baugrundstück: Flst. Nrn. 1122 und 1122/1, Bühlweg 9 
 
 
Lage:   im Bereich des Bebauungsplanes Hauptstraße II und im baurechtlichen  
    Innenbereich gemäß § 34 BauGB 
 
 
Die Bauherrschaft plant im Rahmen der Sanierung und des Umbaus das bestehende Öko-
nomiegebäude an der nördlichen Grenze teilweise abzubrechen werden und eine weitere 
Wohnung einzubauen.  
 
Gesichert wird die Ausbaumöglichkeit über eine Kopplungs-Baulast der beiden Baugrundstü-
cke (Eigentümeridentität), welche der Nachbar zu übernehmen hat. Die übrigen nachbar-
schützenden Grenzabstände werden eingehalten.  
 
Die Anzahl der Wohnungen steigt von zwei auf drei. Es sind fünf Stellplätze in vorhandenen 
Garagen und weitere Stellflächen auf dem Grundstück vorhanden. Die notwendige Anzahl an 
Stellplätzen gem. § 37 BauGB sind nachgewiesen.  
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind eingehalten.  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 Ansicht Süden 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

  



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
18. Mai 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2b  
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 05/2020 
 
Bauvorhaben: Neubau einer Wohnhaussiedlung aus 5 Reihenhäusern und 

einem Doppelhaus (vereinfachtes Verfahren) 
 
Baugrundstück: Bruchstraße, FlSt.Nrn. 5688, 5689, 5690, 5691/1 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplans „Bruchstraße“ (§ 30 BauGB) 
 
Die Bauherrschaft plant den Neubau von fünf Reihenhäusern und einem Doppelhaus in der 
zweiten Reihe hinter dem Anwesen Bruchstr. 15. Der Bebauungsplan wurde in enger Ab-
stimmung mit der Bauherrschaft erstellt, das Verfahren wurde bereits 2009 eingeleitet. Seit 
2018 ist die öffentliche Erschließungsstraße hergestellt. 
 
Zu dem Vorhaben wurden bereits mehrere Bauanträge eingereicht. Allerdings wurden Fest-
setzungen des Bebauungsplanes und des Bauordnungsrechtes außer Acht gelassen, sodass 
das Vorhaben vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21. Oktober 2019 abgelehnt und 
auch von der Baurechtsbehörde als nicht genehmigungsfähig eingestuft wurde.  
 
Am 17. Januar 2020 hat der Bauherr erneut einen Bauantrag eingereicht. Da die südliche 
Baugrenze um 92 cm überschritten wurde, wäre hierfür eine Befreiung notwendig, die seitens 
des Gemeinderates in seiner Sitzung vom 17. Februar 2020 (Anlage) nicht erteilt wurde.  
 
Eine Befreiung wurde aufgrund der Reduzierung des Abstandes zu den landwirtschaftlichen 
Grundstücken vor dem Hintergrund einer möglichen Spritzwasserabdrift und damit einherge-
hender Interessenskonflikte kritisch gesehen.  
 
Neben der bauplanungsrechtlichen Zuständigkeit war die Gemeinde auch als Grundstücks-
eigentümer vom Bauvorhaben tangiert. Ein Fahrradschuppen wurde auf einem Gemeinde-
grundstück geplant. Hierfür wurde eine Vereinigungsbaulast gefordert. Hinsichtlich der Be-
bauung mit Gebäudeteilen konnte der Baulast nicht zugestimmt werden. 
 
Aufgrund der Entscheidung des Gemeinderats vom 17. Februar 2020 hat der Bauherr erneut 
umgeplant. Es sind nun keine weiteren Gebäudeteile auf Gemeindegrundstücken geplant. 
Zwar wird die südliche Baugrenze noch immer nicht eingehalten, jedoch wurde seitens des 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

Landratsamtes –Kreisbauamt - signalisiert, dass dies ohne Befreiung möglich wäre, da ledig-
lich eine geringfügige Überschreitung durch die Terassen vorliege. 
 
Somit handelt es sich um ein reines § 30 BauGB Vorhaben, für dass kein Einvernehmen zu 
erteilen ist. Der Gemeinderat sollte das Vorhaben lediglich zur Kenntnis nehmen. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat nimmt das Vorhaben zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
17. Februar 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2a 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 20/2019 
 
Bauvorhaben: Neubau einer Wohnhaussiedlung aus 5 Reihenhäuser und einem 

Doppelhaus 
 
 
Baugrundstück: Bruchstr., Flst. Nr. 5688, 5689, 5690, 5691/1 
 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplans „Bruchstraße“ (§ 30 BauGB) 
 
Die Bauherrschaft plant den Neubau von fünf Reihenhäusern und einem Doppelhaus in der zweiten 
Reihe hinter dem Anwesen Bruchstr. 15. Der Bebauungsplan wurde in enger Abstimmung mit der 
Bauherrschaft erstellt, das Verfahren wurde bereits 2009 eingeleitet. Seit 2018 ist die öffentliche Er-
schließungsstraße hergestellt (Anlage 1). 
 
Zu dem Vorhaben wurden bereits mehrere Bauanträge eingereicht. Allerdings wurden Festsetzungen 
des Bebauungsplanes und des Bauordnungsrechtes außer Acht gelassen, sodass das Vorhaben vom 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21. Oktober 2019 (Anlage 3) abgelehnt und auch von der Bau-
rechtsbehörde am 9. Oktober 2019 als nicht genehmigungsfähig eingestuft.  
 
Am 17. Januar 2020 hat der Bauherr erneut einen Bauantrag eingereicht.  
 
Formale und inhaltliche Bestimmungen und Festsetzungen des Bebauungsplanes werden eingehal-
ten, abgesehen von einer Überschreitung der südlichen Baugrenze um 92 cm. Für diesen Punkt wird 
eine Befreiung beantragt (siehe Anlage 2).  
 
Die Verwaltung sieht eine Befreiung aufgrund der Reduzierung des Abstandes zu den landwirtschaft-
lichen Grundstücken vor dem Hintergrund einer möglichen Spritzwasserabdrift und damit einherge-
hender Interessenskonflikte kritisch. Auch der Bauherrschaft sollte diese Konfliktgefahr bekannt sein, 
da der Bebauungsplan in sehr enger Abstimmung mit der Bauherrschaft erstellt und dort dieser inten-
siv  erörtert wurde.  
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 
Neben der bauplanungsrechtlichen Zuständigkeit ist die Gemeinde auch als Grundstückseigentümer 
vom Bauvorhaben tangiert:  
 
Aus dem Lageplan ist zu entnehmen, dass im Westen des Baugebiets auf dem Flurstück Nr. 142, 
dem im Eigentum der Gemeinde stehenden ehemaligen Gewässergrundstück, ein Fahrradschuppen 
geplant ist. Auch die im Bebauungsplan als private Verkehrsfläche dargestellte Erschließungsstraße 
befindet sich teilweise auf den Grundstücken Flurst. Nr. 5760/1 und Nr. 142, die sich im Eigentum der 
Gemeinde befindet. Daher wird von der Baurechtsbehörde eine Baulast in der Weise gefordet, dass 
bauordnungsrechtlich die gemeindeeigenen Flächen als mit den Baugrundstücken vereinigt betrach-
tet werden können (Vereinigungsbaulast, siehe Anlage 4). Üblicherweise wird dies bei Eigentümeri-
dentität benachbarter Grundstücke praktiziert. Ob dieser Baulast zugestimmt wird, soll der Gemeinde-
rat entscheiden. 
 
Nach Ansicht der Verwaltung könnte der Vereinigungsbaulast zugestimmt werden, soweit die Herstel-
lung der privaten Verkehrsfläche betroffen ist, nichz jedoch hinsichtlich der Bebauung mit Gebäude-
teilen. Die Baulastübernahme sollte daher abgelehnt werden.  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird nicht statt gegeben. 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird nicht erteilt.  
 
2. Die Übernahme der geforderten Baulast wird abgelehnt.  
 
 

 

 

 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
18. Mai 2020 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 3 

 
 

Dritte Änderung des Bebauungsplans Allmendgrün 
 

Abwägung der eingegangen Stellungnahmen im Rahmen der Offenlage 
  
 

 
 

Sachverhalt 
 
Nachdem der Gemeinde ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Allmendgrün“ 
vorlag, wurde in der Sitzung am 22. Juli 2019 der Aufstellungsbeschluss zur dritten Ände-
rung des Bebauungsplans „Allmendgrün“ gefasst. Hintergrund ist das Anliegen der Schäfer 
Kunststofftechnik GmbH ein weiteres Stockwerk auf das unternehmenseigene Fabrikge-
bäude (FlSt.Nr. 6190/9) aufzustocken.  
 
Desweiteren soll die Fläche nordöstlich (siehe Anlage 1) des Flurstückes 6190/9 (Schäfer 
Kunststofftechnik GmbH), die auf Flurstück 6190 liegt und derzeit als Grünfläche ausgewie-
sen ist (Anlage 2), in Gewerbefläche umgewandelt werden. Eigentümer dieses Flurstücks 
ist die Gemeinde. Ziel des Vorhabens ist die Schaffung neuer Gewerbefläche. 
 
Die Offenlage und die Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange erfolgten vom 7. Janu-
ar bis 6. Februar 2020. Herr Burkart vom Planungsbüro Fischer wird die eingegangenen 
Anregungen und die jeweils dazugehörenden Beschlussvorschläge in der Sitzung erläutern. 
 
Anschließend können die Stellungnahmen durch den Gemeinderat abgewogen werden. 
 
Sofern aufgrund des Abwägungsergebnisses keine weitere Offenlage erforderlich wird, 
kann der Satzungsbeschluss in einer der nächsten stattfindenden Präsenz-Sitzungen ge-
fasst werden.  
 
 

Beschlussvorschlag 
 

Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 13 a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 7. Januar bis 6. Februar 2020 eingegangenen Anregungen der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, werden nach sachgerechter Abwä-
gung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander (§ 1 Abs. 7 
BauGB) entsprechend den, in der beigefügten tabellarischen Zusammenstellung vorge-
schlagenen Abwägungsvorschläge, beschlossen. Der Bodenschutzklausel gem. § 1 a 
BauGB wurde besondere Beachtung geschenkt. 
 
 
 
 

Notizen 
 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssi
16. Dezember 2

 
bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 3 

 
 

Beschluss zur Offenlage der 3. Änderung des Bebauungsplans Allmendgrün 
  
 

 
 

Sachverhalt 
 
Nachdem der Gemeinde ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Allmendgrün“ 
vorlag, wurde der Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Allmend-
grün“ gefasst. Hintergrund ist das Anliegen der Schäfer Kunststofftechnik GmbH ein weite-
res Stockwerk auf das unternehmenseigene Fabrikgebäude (Flst. 6190/9) aufzustocken.  
 
Desweiteren soll die Fläche nordöstlich (siehe Anlage 1) des Flurstückes 6190/9 (Schäfer 
Kunststofftechnik GmbH), die auf Flurstück 6190 liegt und derzeit als Grünfläche ausgewie-
sen ist (Anlage 2), in Gewerbefläche umgewandelt werden. Eigentümer dieses Flurstücks 
ist die Gemeinde. Ziel des Vorhabens ist die Schaffung neuer Gewerbefläche. 
 
Herr Burkart wird in der Sitzung anwesend sein und den aktuellen Planungsstand vortragen. 
Anschließend kann der Beschluss zur Offenlage erfolgen 
 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

Der Gemeinderat beschließt die Offenlage der 3. Änderung des Bebauungsplanes „All-
mendgrün“, welche gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats durchgeführt wird. 
 
 
 
 

Notizen 
 
 



Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
18. Mai 2020 

bearbeitet von: 
Irene Schneider 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 4 

 
 

Auftragsvergabe zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten 
 

 
 

Sachverhalt 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 22. Juli 2019 beschlossen, einen Zuschussantrag zur För-
derung des Leuchtentauschs in weiteren Straßenzügen zu stellen und die Verwaltung beauftragt, 
nach Bewilligung des Zuschusses eine Ausschreibung vorzunehmen (Anlage 1). 
 
Die Gemeinde Ortenberg hat in 2017 und 2018 bereits 100 Leuchten (Gesamtleuchtenanzahl im 
Gemeindegebiet: 373) auf die neue LED-Technik umgestellt. Mit der Umrüstung auf LED-Leuchten 
konnten deutliche Einsparungen im Energieverbrauch (Energieersparnis von rund 80 %) und gleich-
zeitig ein Beitrag zur Vermeidung von CO2-Ausstoss (über die Lebensdauer von 20 Jahren ca. 3,5 
Tonnen je Leuchte) erzielt werden.  
 
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 
wurde mit Bescheid vom 21. November 2019 für die Umrüstung auf LED-Leuchten eine Zuwendung 
von 5.170 € (20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben) bewilligt. 
 
Der vorgesehene Leuchtentausch mit den betroffenen Straßenzügen ist im beigefügten Lageplan rot 
dargestellt (Anlage 2). 
 
Der vorgesehene Leuchtentausch (41 Leuchten) wurde im April 2020 beschränkt öffentlich ausge-
schrieben. 5 Firmen wurden aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Ausgeschrieben wurden Leuch-
ten mit 3.000 Kelvin mit einem wärmeren Licht und geringerem Blauanteil als bei den bisher be-
schafften Leuchten.  
 
Bei der Submission am 13. Mai 2020 hat ein Bieter (Bieter 1) ein Angebot eingereicht. Die Auswer-
tung und Prüfung des eingegangenen Angebotes ergibt folgendes Ergebnis: 
 
Firma  geprüfte Auftragssumme brutto 
 
Bieter 1:   26.083,61 € 
 
Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsplan ein Ansatz von 25.000 € veranschlagt. 
 
Die Verwaltung schlägt, vor den Auftrag an den Bieter 1 zu erteilen. 
 

 
 

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-
Leuchten in verschiedenen Straßenzügen im Gemeindegebiet an den Bieter 1 zum Angebotspreis 
von 26.083,61 € zu.  
 

 
 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 
200518 ÖS TOP 4 Anlage 1 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
22. Juli 2019 

bearbeitet von: 
Irene Schneider 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 8 

 
 

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten 
 

 
 

Sachverhalt 

 
Die Gemeinde Ortenberg hat in 2017 und 2018 bereits 100 Leuchten (Gesamtleuchtenanzahl im 
Gemeindegebiet: 373) auf die neue LED-Technik umgestellt. Mit der Umrüstung auf LED-Leuchten 
konnten deutliche Einsparungen im Energieverbrauch (Energieersparnis von rund 80 %) und gleich-
zeitig ein Beitrag zur Vermeidung von CO2-Ausstoss erzielt werden. Die Verwaltung schlägt vor, 
weitere 41 Leuchten auf LED umzustellen und einen Förderantrag nach der „Richtlinie zur Förde-
rung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie)“ zu stellen. Die An-
tragsfirst endet am 30. September 2019. Der Zuschuss beträgt 20 % der zuwendungsfähigen Kos-
ten. Im Ergebnishaushalt wurde ein Planansatz von 25.000 € für die Umrüstung auf LED-
Beleuchtung veranschlagt. Der vorgesehene Leuchtentausch von weiteren 41 Leuchten ist im bei-
gefügten Lageplan mit den betroffenen Straßenzügen (Fessenbacher Weg, Bühlweg, Obere Matt, 
Freudental, Waldgasse, Von-Hirsch-Weg, Wannengasse, Rothgasse, Burgweg) dargestellt (siehe 
Anlage). 
 
Die Verwaltung sollte durch den Gemeinderat beauftragt werden, zur Fristwahrung die Fördermittel 
zu beantragen und nach Bewilligung des Zuschusses die Umrüstung auf LED-Leuchten auszu-
schreiben. 
 

 
 

 

Beschlussvorschlag 
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Antragstellung zur Förderung des Leuchtentauschs im Umfang von 
ca. 25.000 € zu.  
2. Nach Bewilligung des Zuschusses wird die Verwaltung beauftragt, die Umrüstung von ca. 41 
Leuchten auf LED-Technik auszuschreiben. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 
 

Gemeinderatssitzung   
18. Mai 2020 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlage/n 

TOP 5 

 

 
Ortskernerneuerung: Straßenbeleuchtung – Stelen für Kirchplatz -  

 
 

 

Sachverhalt und Begründung 
 

Nachdem bereits in den Sitzungen am 17. Februar 2020 und am 20. April 2020 wichtige Ent-
scheidungen hinsichtlich der Straßenbeleuchtungen im Zuge der Ortskernerneuerungen gefallen 
sind, fand am 22. April ein Bemusterungstermin für die Platzbeleuchtung des Kirchplatzes und 
die Objektbeleuchtung der Kirche statt (Anlage 1). 
 
Ausgehend vom Meinungsbild anlässlich des Bemusterungstermins schlägt die Verwaltung vor:  
 
- Die Beschaffung von transparenten Lichtstelen, Lichtpunkthöhe 5m, 3.000 Kelvin mit jeweils 

sieben in die Stelen integrierten Einbaustrahlern für die Objektbeleuchtung (Anlage 3)  
 
- Entgegen der ursprünglichen Planung sollen anstatt vier lediglich zwei Stelen angebracht 

werden (Anlage 2). 
 
- Für die Grünanlage beim Kriegerdenkmal sollen drei Poller angebracht werden sowie eine 

technische Leuchte in der Verbindung zum „Pfad“. 
 

- Das Kreuz des Denkmals soll mittels eines Bodenstrahlers angestrahlt werden.  
 
 
 

 
 

Beschlussvorschlag 
 
 

Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung wie vorgetragen zu. 

 



 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Ortskernerneuerung: Auftragsvergabe Leuchten und Masten für Straßenbeleuchtung -  

 
 

 

Sachverhalt und Begründung 
 

In den Sitzungen am 17. Februar 2020 und am 20. April 2020 hat der Gemeinderat die Aus-
wahlentscheidungen für die Straßenbeleuchtung im Zuge der Ortskernerneuerung getroffen. Die 
Verwaltung hat darauf Angebote verschiedener Anbieter eingeholt.  
 
Vergleichsprodukte waren 
 
17 Leuchten Modell Bega 77151 K3 
Standardmast, konisch, Durchmesser oben 76 mm, Durchmesser unten 140 mm, RAL 703. 
 
Die Angebote lagen zum Redaktionsschluss noch nicht alle vor. Sie werden daher bis zur Sit-
zung nachgereicht.  
 
 

 
 

Beschlussvorschlag 
 
 

Der Gemeinderat erteilt das Angebot an den günstigsten Bieter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


